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Ü b e r s i c h t 
 

über die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungse rmächtigungen (VE) 
und ihre Begründung gem. § 38 Abs. 1 LHO 

 

Gesamtbetrag der 
im Haushaltsplan 
ausgebrachten VE 

in Anspruch 
genommene über- 

und 
außerplanmäßige VE 

Kapitelbezeichnung/ 
Zweckbestimmung und Begründung 

Kapitel/ 
Titel 

EUR EUR   
1 2 3 4 

        
Epl. 02     Staatskanzlei 

        
0201     Staatskanzlei des Landes Sachsen- Anhalt 

        
683 98 0,00 15.346,28 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 

(EFRE und ESF) 
      Nicht genehmigte überplanmäßige VE zur Umsetzung der 

Maßnahmen im Rahmen des Operationellen Programms.  
Ein Schaden für das Land ist nicht entstanden, da 
entsprechende VE bei Kapitel 0201 Titel 684 98 nicht in 
Anspruch genommen wurden. 

        
    15.346,28 Summe der überplanmäßigen VE 

    0,00 Summe der außerplanmäßigen VE 

    15.346,28 Einzelplan 02 insgesamt 
        

        

Epl. 05     Ministerium für Gesundheit und Soziales 

        
0503     Frauenförderung 

        
683 98 0,00 188.422,70 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 

      Nicht genehmigte überplanmäßige VE 

      Die VE wurde bei der Haushaltsplanaufstellung 2010/2011 
beim Kapitel 0503 Titel 685 98 geplant. Im Laufe des 
Haushaltsplanaufstellungsverfahrens fiel auf,  dass nicht 
nur öffentliche Einrichtungen Zuschüsse erhalten werden. 
Auf Grund dessen wurde der Titel 685 98 für private 
Unternehmen nachträglich angemeldet. Dabei wurde es 
versäumt, die VE für gegenseitig deckungsfähig zu 
erklären. Insgesamt beträgt die nicht genehmigte 
überplanmäßige VE innerhalb der Titelgruppe 98 7.153,69 
EUR.  Auf Grund der nachträglichen Erhöhung von 
förderfähigen Ausgaben, entstand ein unvorhergesehener 
und unabweisbarer Mehrbedarf an 
Verpflichtungsermächtigungen zur Kofinanzierung 
(Landesanteil) des aus ESF-Mitteln geförderten Projektes.  

        

0518     Sport 

        
671 01 0,00 40.000,00 Erstattung an die Investitionsbank 

      Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige 
Verpflichtungsermächtigung zur Abwicklung der Förderung 
des Stadionneubaus der Stadt Halle 

      Einwilligung MF vom 20.05.2010, Az.: 24-
04032/0517/2009 

        
    228.422,70 Summe der überplanmäßigen VE 

    0,00 Summe der außerplanmäßigen VE 

    228.422,70 Einzelplan 05 insgesamt 
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Gesamtbetrag der 
im Haushaltsplan 
ausgebrachten VE 

in Anspruch 
genommene über- 

und 
außerplanmäßige VE 

Kapitelbezeichnung/ 
Zweckbestimmung und Begründung 

Kapitel/ 
Titel 

EUR EUR   
1 2 3 4 

        

Epl. 08     Ministerium für Wirtschaft und Arbeit 

        
0802     Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft  

        
892 61 0,00 4.750.000,00 Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und 

Gemeindeverbände 
      Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige 

Verpflichtungsermächtigung zur Finanzierung des 
Unglücksfalles Nachterstedt (zu Lasten der Haushaltsjahre 
2011 und 2012). Die Finanzierung durch Bund und Land 
wurde in einem ergänzenden Vermerk zur 3. Ergänzung 
zum Verwaltungsabkommen zur Finanzierung der 
Braunkohlesanierung (VA IV) geregelt.  

      Einwilligung MF vom 29.03.2010, Az.: 26-04032-0802-10 

        

894 72 2.400.000,00 5.100.000,00 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen - 
Investitionsmaßnahmen FhG 

      Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige VE 
zur anteiligen Finanzierung der Maßnahme „Errichtung des 
Chemisch-Biotechnologischen Prozesszentrums in Leuna 
(CBP)“ zu Lasten der Haushaltsjahre 2011 und 2012. 
Während der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2010/2011 
war nicht abzusehen, dass die für das Haushaltsjahr 2009 
geplante Bewilligung von Investitionszuschüssen sich 
teilweise in das Haushaltsjahr 2010 verschiebt. 

      Einwilligung MF vom 14.09.2010, Az.: 26-04032-0802-10 

      Einsparung bei 0802-892 67 i.H.v. 5.100.000,00 EUR 

        

894 98 0,00 812.500,00 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen 

      Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige VE 
zur anteiligen Finanzierung der Maßnahme „Errichtung 
eines neuen Fraunhofer Center for Silicium Photovoltaics 
(CSP)“ an den Standorten Halle/Saale und Schkopau - zu 
Lasten des Haushaltsjahres 2012. Diese Maßnahme wird 
mit EU-, Bundes- und Landesmitteln finanziert (ein Projekt 
des EFRE IV).  

      Einwilligung MF vom 05.10.2010, Az.: 26-04032-0802-10 

        
    10.662.500,00 Summe der überplanmäßigen VE 

    0,00 Summe der außerplanmäßigen VE 

    10.662.500,00 Einzelplan 08 insgesamt 

        

        

Epl. 14     Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr 

        
14 03     Verkehr 

        
547 66 0,00 170.000,00 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 

      Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige VE 
zur Sicherstellung der dem Land obliegenden 
Aufwendungen für Maßnahmen der Luftsicherung auf dem 
Verkehrsflughafen Magdeburg/Cochstedt. 

      Einwilligung MF vom 01.07.2010, Az.: 23.02-
04032/1403/2010 
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Gesamtbetrag der 
im Haushaltsplan 
ausgebrachten VE 

in Anspruch 
genommene über- 

und 
außerplanmäßige VE 

Kapitelbezeichnung/ 
Zweckbestimmung und Begründung 

Kapitel/ 
Titel 

EUR EUR   
1 2 3 4 

14 07     Städtebau 

        
883 04 2.500.000,00 2.025.100,00 Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich 

für ein Landesprogramm Städtebauförderung im ländlichen 
Bereich 

      Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige VE 
zur Durchführung von städtebaulichen 
Sanierungsmaßnahmen mit Bundes- und Landesmitteln in 
den förmlich festgelegten Sanierungsgebieten. 

      Einwilligung MF vom 14.09.2010, Az.: 23.02-
04032/1407/2010 

        

883 13 13.500.000,00 1.908.800,00 Zuweisungen für Investitionen zur Förderung der 
nationalen Weltkulturerbestätten ("Sonderprogramm 
Welterbe") 

      Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige VE 
zur weiteren Ausfinanzierung des "Städtebaulichen 
Denkmalschutzes". Durch das BMVBS wurden zusätzliche 
Bundesmittel zur Verfügung gestellt. 

      Einwilligung MF vom 30.12.2010, Az.: 23.02-
04032/1407/2010 

        
    4.103.900,00 Summe der überplanmäßigen VE 

    0,00 Summe der außerplanmäßigen VE 

    4.103.900,00 Einzelplan 14 insgesamt 

        

        

Epl. 15     Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt - Bereich  
Umwelt 

        
1502     Allgemeine Bewilligungen 

        
apl.  

685 55 
0,00 300.000,00 Zuwendung an die Stiftung Umwelt, Natur- und 

Klimaschutz des Landes Sachsen-Anhalt im Rahmen der 
Zuordnung der Flächen des Grünen Bandes und des 
Nationalen Naturerbes                                                             

      Außerplanmäßige VE zur Finanzierung der Grunderwerbs-
steuer und Grundstücksübertragungskosten im Rahmen 
der Zuordnung der Flächen an die SUNK des LSA.  

      Einwilligung MF vom 24.11.2010, Az.: 26-04032-1502-
2010, 26-22690-01 und 26-2286-01 

        

533 62 0,00 843.265,68 Dienstleistungen Außenstehender - 
Pflichtaufgabenerledigung durch das Landesamt für 
Umweltschutz Halle (WRRL/Natura 2000)                                                                                   

      Nicht genehmigte überplanmäßige VE zur Umsetzung der 
Maßnahmen im Rahmen des Operationellen Programms 
aus Mitteln des ELER. Ein Schaden für das Land ist nicht 
entstanden, da entsprechende VE bei Kapitel 1502 Titel 
683 62 nicht in Anspruch genommen wurden. 

        

883 62 0,00 87.446,07 Mehrwertsteuer ELER-Anteil - Zuweisungen für 
Investitionen an Gemeinden (Natura 2000 und WRRL)                                                                                                                                            

      Nicht genehmigte überplanmäßige VE zur Umsetzung der 
Maßnahmen im Rahmen des Operationellen Programms 
aus Mitteln des ELER. Ein Schaden für das Land ist nicht 
entstanden, da entsprechende VE bei Kapitel 1502 Titel 
533 10 und Titel 683 62 nicht in Anspruch genommen 
wurden. 
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Gesamtbetrag der 
im Haushaltsplan 
ausgebrachten VE 

in Anspruch 
genommene über- 

und 
außerplanmäßige VE 

Kapitelbezeichnung/ 
Zweckbestimmung und Begründung 

Kapitel/ 
Titel 

EUR EUR   
1 2 3 4 

        

893 62 0,00 30.336,14 Mehrwertsteuer ELER-Anteil - Zuweisungen für 
Investitionen an Sonstige (Hochwasserschutz)                                                                                                                                                                       

      Nicht genehmigte überplanmäßige VE zur Umsetzung der 
Maßnahmen im Rahmen des Operationellen Programms 
aus Mitteln des ELER. Ein Schaden für das Land ist nicht 
entstanden, da entsprechende VE bei Kapitel 1502 Titel 
684 62 nicht in Anspruch genommen wurden.     

        

1511     Kofinanzierungen zur EU-Förderperiode 2007 bis 2013 

        
683 71 1.400.000,00 444.463,00 Zuschüsse für laufende Zwecke an diverse Unternehmen                                                                            

      Überplanmäßige VE aufgrund von umfangreichen 
Vorbereitungsarbeiten im Rahmen der Umsetzung von EU-
Maßnahmen Natura 2000 (abhängig von der 
Vegetationsperiode).                

      Einwilligung MF vom 12.10.2010, Az.: 26-04032-1511-10 

        

        

684 83 41.000,00 1.064,00 Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände                                                                     

      Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige VE 
aufgrund der zusätzlich bereitgestellten EU- und 
Bundesmittel zur Finanzierung von weiteren 19 FÖJ-
Plätzen.  

       Einwilligung MF vom 05.07.2010, Az.: 26-04032-1511-
2010 

        
    1.406.574,89 Summe der überplanmäßigen VE 

    300.000,00 Summe der außerplanmäßigen VE 

    1.706.574,89 Einzelplan 15 insgesamt 

        

        

Epl.19     Informationstechnologie und Kommunikationstechnik 

        
1905     Staatskanzlei 

        
812 62 6.000.000,00 3.160.106,00 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 
      Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige VE 

für den Abschluss des Folgerahmenvertrages für 
Microsoftprodukte in der Landesverwaltung weil die 
Feststellung der Nichtauskömmlichkeit der bisher 
ausgebrachten VE erst nach Abschluss des 
parlamentarischen Haushaltsaufstellungsverfahrens 
erfolgte. Durch den Abschluss des Folgevertrages sollten 
Nachteile für das Land vermieden werden.   

      Die Finanzierung des Microsoftvertrages erfolgt aus den 
IT-Budgets aller Ressorts (vgl. Erläuterung im 
Haushaltsplan) 

      Einwilligung MF vom 22.04.2010, Az.: 21-04032/1905  

        
    3.160.106,00 Summe der überplanmäßigen VE 

    0,00 Summe der außerplanmäßigen VE 

    3.160.106,00 Einzelplan 19 insgesamt 
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Gesamtbetrag der 
im Haushaltsplan 
ausgebrachten VE 

in Anspruch 
genommene über- 

und 
außerplanmäßige VE 

Kapitelbezeichnung/ 
Zweckbestimmung und Begründung 

Kapitel/ 
Titel 

EUR EUR   
1 2 3 4 

   

Gesamtplan 19.576.849,87  Summe der überplanmäßigen VE 

   300.000,00 Summe der außerplanmäßigen VE 

   19.876.849,87 insgesamt 
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